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Schwerin, den 28. Februar 2022 

Einrichtungsbezogene Impfpflicht in der Kinder- und Jugendhilfe 
hier: Festlegung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

Sehr geehrter Herr Voderberg, 

wir nehmen Bezug auf Nr. 3 Ihres Rundbriefes vom 24. Januar 2022 und teilen Ihnen im 
Nachgang der weiteren Beratungen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) mit, dass eine stringente und praktikable bundeseinheit-
liche Beantwortung der Frage, unter welchen Voraussetzungen die einrichtungsbezo-
gene Impfpflicht nach § 20a Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der Kinder- und Jugendhil-
fe greift, bislang nicht in allen wesentlichen Fragen erreicht werden konnte (vgl. aktuelle 
Fassung der BMG-Handreichung zu § 20a IfSG vom 22.02.2022). 

Mit Blick auf die Eilbedürftigkeit einer diesbezüglichen Entscheidung für die Praxis hat 
sich das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport daher dazu entschlossen, für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern eine Auslegungshilfe zu geben. 

Danach gilt – entsprechend der Intention des Gesetzgebers und im Einklang mit der 
BMG-Handreichung vom 16.02.2022 – die einrichtungsbezogene Impfpflicht für alle 
Personen, die in einer nach § 45 SGB VIII betriebserlaubnispflichtigen teil- und vollstati-
onären Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, in der schwerpunktmäßig
(mehr als 50 %) Kinder und / oder Jugendliche auf Grundlage des § 35a SGB VIII be-
treut werden. 

Zur Information dieser Personen fügen wir Ihnen das Schreiben der Gesundheitsstaats-
sekretärin vom 16.02.2022 zur Kenntnis bei, nach dem der neue Impfstoff „Novavax“ 
prioritär für Beschäftigte zur Verfügung stehen soll, die der einrichtungsbezogenen 
Impfpflicht unterliegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Dietrich Brandt


